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Verwalwngsbericht

der

Direktion des Innern,
Abtheilung Gesundheitswesen,

für

ku.5 Inhr 1870.

Direktor: Herr Regierungsrath Bodenheimer.
Stellvertreter: Herr Regiernngsrath Kurz.

I. Organisatorische und gesetzgeberische Verhandlungen.

Neue Gesetze und Verordnungen bleibender Art wurden
im Berichtjahre nicht erlassen:

In Vorbereitung befinden sich eine Reihe von mehr oder
weniger wichtigen Gesetzen, unter andern ein solches betreffend
die öffentliche Gesundheitspflege, zu welchem die medizinischchirurgische

Gesellschaft des Kantons Bern der Direktion des

Innern einen Entwurf vorgelegt hat nnd ein solches über die
Hausthierpolizei, wozu ein' gedruckter Entwurf auf der Direktion

des Innern vorliegt.
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Bezüglich der dringenden Erweiterung der Krankenpflege,
speziell der Vergrößerung der Kuranstalt Waldau und der
Insel, sowie der Bezirkskrankeuanstalten, hat die Direktion
des Innern in einer gedruckten Vorlage umfassend Bericht
erstattet.

Ende Jahres haben die Visitationen der öffentlichen
Apotheken begonnen. Näheres hierüber wird im Verwaltungsbericht

pro 1877 mitgetheilt werden.

II. Verhandlungen der unter der Direktion stehenden

Behörden.

^. Sanitätskolkegium.

Plenarsitzungen fanden keine statt.
Die medizinische Sektion erledigte in 18 Sitzungen

folgende Geschäfte:
1) 53 Gutachten über gewaltsame oder zweifelhafte Todesfälle,

darunter 8 von Neugebornen;
2) 2 Patentirungsgesuche, je eines Arztes (empfohlen) und

eines Zahnarztes (abgewiesen);
3) 2 Klagen gegen Hebammen wegen Pflichtvernachlässigung

(abgewiesen);
4) Ein Gesuch über Moderation einer ärztlichen Rechnung

(theilweise entsprochen);
5) Ferner wurden begutachtet: ein Projekt-Verordnung be¬

treffend die Kloakeneinrichtung in der Stadt Bern, die
Verordnungen betreffend die Thphusepidemie in Laupen,
ein Projekt betreffend Errichtung eines Jmpfstoffdepots
in Bern, in Verbindung mit dem Schlachthaus iu Bern,
durch den Staat, endlich die Schlachthausanlage in
Büren ;

6) es wurden Gesuche gerichtet an die Direktion des Innern,
betreffend die UnVollständigkeit der Sektionsprotokolle
und an die Direktion der Justiz und Polizei, betreffend
die Tarifüberschreitungen bei gerichtsärztlichen Sektionen
von Seiten der Aerzte;

7) 3 diverse kleinere Geschäfte.
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Die Veterinärsektion behandelte in einer Sitzung die zu
treffenden Maßregeln zur Verbesserung des Viehtransportes
auf den Eisenbahnen.

Infolge der Ernennung des Herrn I)r. Ziegler zum eidg.
Oberfeldarzt, im Frühjahr, verlor das Kollegium seinen
bisherigen Sekretär.

An dessen Stelle wurde vom Regierungsrath Herr Vr.
Hartmann gewählt.

L. Sanitätskomunsston.

Die Thätigkeit derselben beschränkte sich im Berichtjahr
ans die Prüfung eines auswärts diplomirten Zahnarztes und
einer ebenfalls auswärts diplomirten Hebamme; beide
Bewerber bestanden die Prüsung.

III. Stand der Medyinalpersonen.

Es wurden patentirt:
g,. auf Konkordatsdiplome hin:

als Aerzte: 10 Bewerber,
nämlich: 4 Berner,

1 Aargauer,
1 Freiburger,
1 Waadtländer,
1 St. Galler,
1 Neuenburger,
1 Luzerner;

als Apotheker: 3 Bewerber,
nnd zwar: 1 Berner,

1 Waadländer,
1 Neuenburger;

als Thierärzte: 2 Berner;

d. auf Befähigungsausweise aus andern Kantonen hin
(Uebergangsbestimmungen zur Bundesverfassung Art. 5):

1 Arzt: Freibnrgcr;
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e. nach hier bestandener Prüfung:
6 Hebammen des französischen Kursus.

Somit im Ganzen: 11 Aerzte, worunter 4 Berner,
3 Apotheker, 1

2 Thierärzte, 2
6 Hebammen, 5

IV. Spezielle verwaltungsMige und Anstalten.

^. Sanitätspolizei.

1. Hautkrankheiten dcr Menschen.

Die Blattern sind im Jahr 1876 im Kanton Bern
nicht aufgetreten; einige Fälle, welche angezeigt wurden, stellten
sich bei genauerer Untersuchung als Barizellen heraus.

Masern: Diese häufigste epidemische Kinderkrankheit
hat keine außergewöhnliche Verbreitung und Bösartigkeit
gehabt. Nur aus Sumiswald ist von einer besonders verbreiteten

Epidemie berichtet worden.
Von Scharlach ist das Gleiche zu sageu.
Hingegen sind viele Gemeinden von Abdominal-

Typhus schwer heimgesucht worden ; so Muri, Wyl, Landis-
whl, Kirchlindach, Laupen, Sumiswald, Uetligen, Wohlen und
Bern. Besonders in Laupen, Uettligen, Wohlen und Bern,
in einem Theil der Lorraine, erlangte die Epidemie bedeutende
Ausdehnung.

In Uetligen uud Wohlen nahm sie die größten Dimensionen

an; es mußte eine Kommission zur Untersuchung der
Verhältnisse an Ort und Stelle gesandt werden. Die Kranken
dieser beiden Orte wurden beinahe sämmtlich im Typhus-
lazareth der Stadt Beru auf dem Steigerhubel untergebracht
und auf Kosten der Gemeinden verpflegt; letztere haben sich
diese Last aus die anerkennenswertheste "Weise auferlegt.

Sie kamen bei der Direktion des Innern mit dem Ge-
suche um Verabfvlgung eines Beitrages an die daherigen
Kosten ein; leider mußte dasselbe abgewiesen werden, indem
kein Kredit für derartige Vorkommnisse im Büdget vorge-
seheu ist.
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Die Epidemie in Laupen erforderte gleichfalls die Sendung

zweier Aerzte als Experten.
Die Weisungen, welche auf deren Antrag der Gemeinde

Lauven gegeben wnrden, sind mit Bereitwilligkeit ausgeführt
worden/ was verdient, hier hervorgeboben zu werden, indem
eine große Renitenz in ähnlichen Fällen gerade Seitens der
betheiligten Personen nur zu oft vorkommt.

In Bern brach der Typhus im sogenannten Loch aus,
dem abgelegensten und Wohl ärmsten Quartier der Lorraine.
Der erste Fall datirt von Ende August. Nach und nach,
namentlich gegen Jahresschluß, vermehrten sich die Krankheitsfälle

so stark, daß auch hier Ansangs des Jahres 1877 eine
Untersuchung angestellt werden mußte.

2. Krankheiten dcr Hausthierc.

Weder Lungenseuche uoch Rinderpest traten dieses Jahr
im Kanton Bern auf. Die Maul- uud Klauenseuche war
relativ außerordentlich wenig verbreitet; vom Vorjahre wurden
26 insizirte Ställe übertragen; dazu kamen im Laufe des

Jahres 1876 neue 25 Ställe und eine Weide. (Siehe Tabelle I.)
Also im Ganzen 52 Seucheställe gegenüber 538 im Vorjahre.

Der Milzbrand trat auf: im Januar: Neueuegg
1 Stück, Februar: Neuenegg 1 Stück, März: Nenenegg 1

Stück, Mai: Bern 1 Stück, Juni: Bern 1 Stück, September:
Lengnau 1 Stück, Sceut (Delsberg) 1 Stück, November:
Könitz 1 Stück, Dezember: Ochlenberg 1 Stück, Burgdorf 1

Stück, Bern 1 Stück, Alle (Pruntrut) 1 Stück. Im Ganzen
bei 12 Stück Vieh.

Wegen Rotz wurden dieses Jahr 6 Pferde getödtet,
nämlich im Amtsbezirk Trachselwald 1, Burgdorf 2, Bern 1,
Aarberg 1 und Büren 1.

Die Pferderaude zeigte sich bei einem Pferde in
Sonvilier und zweien in Les Bois.

Wuth. Während die andern Seuchen im Berichtsjahre
in geringerm Maße auftraten, war hingegen die Wuthkrank-
heit außerordentlich verbreitet.

Die ersten Fälle von Wuthkrankheit traten Ende Februar
im Amtsbezirk Laupen auf. Um diese Zeit trieb sich in
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der Gegend von Gümmenen bis Neuenegg ein fremder Hund
herum (ein langhäriger Spitzpommer, weiß und schwarz
gefleckt, mit Federschwänz; er trug ein ledernes Hälsband mit
messingenen Schnallen ohne Nummer und ohne Namen des

Eigenthümers).
Da dieser Hund ohne Veranlassung ein höchst verdächtiges

Gebahren zeigte, so wurde er von der Polizei getödtet
und einem Thierarzt der Cadaver zur Sektion übergeben.

Die Sektion bestätigte den Verdacht der Wuthkrankheit.

Schon am folgenden Tage verhängte der Regierungsstatthalter

über die Gemeinden Laupen und Neueuegg den
Huudebann und beauftragte die Orlspolizei, die vvu dem
wuthkranken Thiere gebissenen Hunde zu beseitigen. Die
Hundebesitzer, mit Ausnahme eines einzigen, weigerten sich, ihre
Hunde abthun zu lassen, indem sie behaupteten, dieselben
seien gar nicht oder allein in die Haare gebissen worden. Zum
Beweise dafür ließen sie sich von einem Thierarzt Zeugnisse
ausstellen, worin bescheinigt wurde,' daß der betreffende Hund
nirgends Spuren von Verletzung an sich trage. Auf diese

Weigerung hin wendete sich das Regierungsstatthalteramt an
die Direktion des Innern, welche nach Prüfung der betreffenden

Akten die sofortige Tödtung fast aller in Frage stehenden
Hunde anordnete und zwar in Anbetracht folgenden Um-
standes :

Sämmtliche Huude waren unzweifelhaft mit dem
wuthkranken in nahe Berührung gekommen. Wie bekannt, kann
aber der kleinste Theil des Wuthgiftes, der in das Blut eines
gesunden Thieres übergeht, genügen, um dasselbe ebenfalls
wnthkrank zu macheu; ein bloßes Lecken einer noch so uube-
deutenden Hautschürsung kann möglicherweise eine Vergiftung
herbeiführen, ja eine Infektion durch eine uubedeutende
Verletzung muß im Allgemeinen als gefährlicher angesehen werden,
als eine große stark blutende Wunde, weil durch die Blutung
selbst das Gift herausgespült wird, und beweist eine
Untersuchung die erst einige Tage nach der möglichen Infektion
stattfand, nicht das geringste, besonders wenn die Untersuchung
noch erschwert wird durch die starke Behaarung oder die
Bissigkeit der zu untersuchenden Hunde, wie es laut thierärztlichem

Zeugnisse mitunter der Fall war.
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Unter solchen Umständen glanbte die Direktion des

Innern, in Anbetracht der Gefährlichkeit einer Uebertragnng der
Wuthkrankheit anf Menschen, die ganze Strenge der gesetzlichen

Vorschriften in Anwendung bringen zu müssen.

Da auch in Gümmenen Hunde gebissen worden waren,
so wurde Hundebann über den ganzen Amtsbezirk Laupen
verhängt; derselbe dauerte vom s! März bis zum 20. April.

Inzwischen machte schon am 18. März der Direktor des

Thierspitals an das Regierungsstatthalteramt Bern Mittheilung,

daß am 16. März dem Spital ein wuthkranker Hund
zur Behandlung übergeben worden sei; derselbe wurde in der
Nacht vom 15. auf den 16., während welcher er in der Stadt
Bern frei herumlief, eingesangen. Am 19. März wurdeu zwei
weitere Hunde, der eine mit der stillen, der andere mit der
rasenden Wuth behaftet, dem Spital übergeben. Jetzt erst

verhängte das Regierungsstatthalteramt den Hundebann über
die Stadt, den Stadtbezirk und die Ortschaft Bümplitz. Ueber
letztere wurde namentlich deßhalb ebenfalls Bann verhängt,
weil sie nahe an denjenigen Stadttheil grenzt, der die ersten

Fälle von Wuthkraukheit lieferte und man annehmen konnte,
die wuthkrankeu Thiere hätten auch diese Dorfschaft
durchstreift, ferner deßhalb, weil der Verdacht nahe lag (obschon
sich dieß durch Nichts nachweisen ließ), es sei die Wuthkrankheit

von Laupen her über Bümplitz nach Bern eingeschleppt
worden. Während der Dauer des Hundebannes wurden zü
verschiedenen Malen wuthkranke Hunde dem Thierspital
überbracht, woselbst dieselben gewöhnlich nach einigen Tagen zu
Grunde gingen. Die meisten dieser Hunde litten an der
sogenannten stillen Wnth, d. h. es traten bei ihnen frühzeitige
Lähmungserscheinungen ein, während die Beißsucht der rasenden

Wuth sich schwächer einstellte.

Gemäß Z 11 der Verordnung betreffend die Schutzmaßregeln

gegen die Wuthkrankheit der Hunde, vom 28. Januar
1861, und dem Bundesgesetze über polizeiliche Maßregeln
gegen Viehseuchen, vom 31. Weinmonat 1872, wurde der Huude-
bann je um 6 Wochen verlängert, von dem Tage an gerechnet,

an dem der letzte Fall von Erkrankung zur Kenntniß der
Behörden gelangt war. Da bis Ende Mai stets neue
Erkrankungen stattfanden, so mußte der Bann bis zum 3, Juli
verhängt bleibeu. Von Seite des Publikums wurde der ge-



540

schlichen Vorschrift nicht immer strenge genng nachgelebt. So
geschah es mitunter, daß Hunde ohne Maulkörbe an einer
Schnur herumgeführt wurden, wodurch natürlich nicht die
geringste Garantie gegen allsällige Bisse derselben geboten
war. Ferner wurden in Wirthschaften oder andern öffentlichen

Lokalen den Hunden die Manlkörbe abgenommen und
so das betreffende Publikum der Gefahr, gebissen zu werden,
ausgesetzt.

Diese Uebelstände gaben Veranlassung, eine speziell hierauf
bezügliche Verordnung zu erlassen, die denn anch bis zum
Anslauf des Bannes in Kraft blieb.

Trotz der langen Dauer des Hundebannes und der strengen
Handhabung desselben gelang es nicht, die Seuche vollständig
zu unterdrücken, wie ein Wiederausbruch der Krankheit am
21. August zeigt (nachdem bereits 12 Wochen seit dem zuletzt
bekannt gewordenen Falle verstrichen waren).

An diesem Tage nämlich wnrde beim Lindenhof ein
herumstreichender unbekannter Hund, welcher daselbst nach
einem Kinde geschnappt hatte, in den Thierspital geliefert.
Dieser Hund stand Tags darauf ab. Er litt nach einem
thierärztlichen Bericht an Tollwuth, weßhalb vom
Regierungsstatthalteramt Bern bis und mit dem 2. Weinmonat über die
Stadt nnd den Stadtbezirk Bern von Neuem der Hnudebann
verhängt wurde. Unterdessen zeigten sich keine neuen Fälle
von Wuthkrankheit und wurde deßhalb am letztgenannten
Tage der Bann aufgehoben. Es ist übrigens nicht
unwahrscheinlich, daß dieser vereinzelte Fall von Wuth aus
andern Kantonstheilen, in welchen damals die Krankheit herrschte,
nach Bern gelangte.

Am 19. Mai wnrde in Bözingen ein wuthkranker Hund
abgethan; derselbe war schon am 7. angekettet worden, weil
er seit 23 Tagen sich höchst bissig gegen andere Hunde
gezeigt hatte. Der vom Regierungsstatthalteramt zur
Untersuchung abgeordnete Thierarzt spricht sich in seinem Bericht
folgendermaßen aus :

Der Hund war in einem Schweinestall angekettet, seine

Augen waren geröthet, der Blick matt, Mangel des klaren
Bewußtseins, in der Mundhöhle hatte er zerquetschtes Stroh,
beim Vorhalten eines Stockes biß er dagegen und zeigte
dagegen einen schwankenden Gang."












































